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§27

Mehrzahl von Berechtigten

(1) Wenn mehreren Eigentimern von berechtigten Liegenschaften Nutzungsrechte auf demselben verpflichteten
Grundstlck zustehen, hat die Abtretung von Grund - vorbehaltlich des Abs 3 - an die Gesamtheit der Eigentimer der
berechtigten Liegenschaften ungeteilt als agrargemeinschaftliches Grundstick zu erfolgen.

(2) Auf agrargemeinschaftliche Grundstiicke nach Abs 1 finden die Regelungen des Il. Hauptstiickes des
Flurverfassungs-Landesgesetzes 1979 Anwendung.

(3) Im Fall der wirtschaftlichen ZweckmaRigkeit darf die Abldsung von Nutzungsrechten auch durch Abtretung von
Grundstlcken in das Einzeleigentum der EigentiUmer von berechtigten Liegenschaften erfolgen. Als wirtschaftlich
zweckmalig ist die Ablésung von Nutzungsrechten durch Abtretung von Grundstiicken in das Alleineigentum der
Eigentimer von berechtigten Liegenschaften insbesondere dann anzusehen, wenn

a) als Heimweiden geeignete Weideflachen in der Nahe des Heimgutes oder anderer landwirtschaftlicher
Grundstlcke des Eigentiimers der berechtigten Liegenschaft liegen oder

b) sich der Eigentimer des Heimgutes infolge der Zuweisung des Ablésungsgrundstiickes auf anderen Grundstucken
eine ausreichende Heimweide schaffen kann.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-wwlg/paragraf/27
file:///

	§ 27 K-WWLG
	K-WWLG - Kärntner Wald- und Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG


